
 
Nachfolgend Auszüge aus dem Beschluss (kein Urteil !) des BSG 27.4.2016 mit Hervorhebungen 
meinerseits. Da unfassbar viel gefährliches Halbwissen im Umlauf ist, kann man sich hier aus erster 
Quelle informieren. 
>>> Unstrittig ist die Sozialversicherungspflicht, strittig ist lediglich der Status. 
Das Original findet ihr HIER. 

27  
...... unterlag die Klägerin als Synchronsprecherin während der streitigen Einsätze bei den 
beigeladenen Produktionsfirmen - abweichend von der Ansicht der Beklagten (Anm. BL: 
Synchronfirma) - als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Person der Versicherungspflicht in der GRV ... 
 
28 
dass unter Gesamtabwägung aller Indizien und Umstände bei den maßgebenden einzelnen Ein- 
sätzen im Rechtssinne "Beschäftigung" vorgelegen hat, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden  
(Anm. BL: s. Wikipedia: Unter Beschäftigung versteht man im Sozialversicherungsrecht in  
Deutschland eine Tätigkeit im Rahmen nichtselbständiger Arbeit.) und verletzt keine Rechte der 
Beklagten. Die Klägerin war in den jeweiligen Betrieb der Synchronisationsunternehmen eingegliedert 
und unterlag unter Vorgabe von Terminen und zeitlicher Abfolge für die Aufnahmen, von 
Räumlichkeiten sowie Dialog- bzw Synchronbüchern im Einzelnen den Weisungen der von den 
Unternehmen gestellten Regisseure, Cutter und Tonmeister. Gesichtspunkte der Kunstfreiheit 
gebieten keinerlei Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen für die Statuseinstufung als 
Beschäftigte; weder die künstlerische Freiheit der Sprecher bei der Gestaltung der Synchronisation 
noch ein möglicher Schutz der Tätigkeit der Synchronisation von Filmen nach Art 5 Abs 1 S 2 sowie 
Abs 3 GG (Film- bzw Kunstfreiheit) stehen dem entgegen. 
 
29 
Die Klägerin war nach den Feststellungen des LSG verpflichtet, einen Take so oft zu wiederholen, wie 
dies durch den Regisseur in Wahrnehmung eines diesbezüglichen Weisungsrechts des Synchroni-
sationsunternehmens angeordnet wurde. Schon aus diesem Grunde unterlag sie nicht etwa nur 
künstlerisch-fachlichen Weisungen bezüglich der künstlerischen Gestaltung der Synchronisation, die 
für sich genommen einer Einordnung als selbstständige Tätigkeit noch nicht entgegenstehen. Darüber 
hinaus wurden nach den bindenden Feststellungen des LSG durch das Synchronisationsunternehmen 
ua auch die Reihenfolge für die Abarbeitung der einzelnen Takes sowie Beginn, Ende und Pausen der 
Aufnahmen und der verschiedenen Sprecher einseitig vorgegeben. 
 
30 
....  relevantes unternehmerisches Risiko zu tragen gehabt .... Vielmehr hat das LSG festgestellt, dass 
als Teil des Gagensystems Mindesthonorare für Synchronsprecher vereinbart waren, deren Höhe von 
dem zunächst disponierten Zeitraum sowie dem Aufnahmeort abhing. Hieraus hat es den Schluss 
gezogen, dass ein für Selbstständige typisches Risiko, die eigene Arbeitskraft mit der Ungewissheit 
einer Vergütung eingesetzt zu haben, gerade nicht bestanden habe. 
 
31 
.... kommt es entscheidend darauf an, ob sich Weisungsrechte des Werkbestellers/Dienstherrn 
ausschließlich auf die Ausführung des vereinbarten Werks beziehen (Werkvertrag), oder ob auch 
Weisungsrechte bezüglich des Arbeitsvorgangs und der Zeiteinteilung bestehen; wird die Tätigkeit 
durch den "Besteller" geplant und organisiert und ist der "Werkunternehmer" in den arbeitsteiligen 
Prozess in einer Weise eingegliedert, die eine eigenverantwortliche Organisation der Erstellung des 
vereinbarten "Werks" faktisch ausschließt, liegt ein Arbeitsvertrag nahe (BAG, aaO, Juris RdNr 17 
mwN). Dass hier Letzteres der Fall war, steht nach den vom LSG insoweit festgestellten Tatsachen zu 
Umfang und Inhalt der während der Ausübung der Tätigkeiten der Klägerin als Synchronsprecherin 
erteilten Weisungen außer Frage. 
 
32 
.... angeführte Verlautbarung der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger (Anm. BL: LINK) 
zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Synchronsprechern vom 30.9.2005 ist schon vor dem 
Hintergrund der Rechtsprechung zur Maßgeblichkeit der Verhältnisse nach Annahme des einzelnen 
Einsatzangebots ohne Belang.  

34  
Schließlich spricht entgegen dem Vorbringen der Beklagten auch nicht gegen das Vorliegen von 
Beschäftigung, ......  

36 
Deshalb kommt im Falle der Klägerin konkret in Betracht, dass - was die Beklagte in den von der 
Klägerin angegriffenen Bescheiden ablehnte, aber das LSG bejaht hat - von den Produktionsfirmen 
als Arbeitgeber weitere Beiträge zur GRV zu erheben sind .... 
 

http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bsg&Art=en&Datum=2016&Sort=3&Seite=2&nr=14353&pos=62&anz=139
http://www.aok-business.de/fileadmin/user_upload/global/Fachthemen/Rundschreiben/2005/rds_20050930-Synchron.pdf


 

 

 
37  
"Unständig" ist nach § 163 Abs 1 S 2 SGB VI eine Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche 
entweder nach der Natur der Sache befristet zu sein pflegt oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag 
befristet ist. Im vorliegenden Fall sind die streitigen Tätigkeiten als Synchronsprecherin ausgehend  
von den Feststellungen des LSG als wiederholte, im Sinne des § 163 Abs 1 S 2 SGB VI 
arbeitsvertraglich befristete kurzzeitige Beschäftigungen und nicht - zB wegen auch dazwischen 
bestehender Dienstbereitschaft - als durchgehende Beschäftigung zu qualifizieren (vgl zu einer 
abweichenden Konstellation BSG SozR 4-2400 § 7 Nr 19 - als "Gäste" beschäftigte Bühnenkünstler). 
Dem steht auch das wiederholte Tätigwerden für einzelne Synchronisationsunternehmen nicht 
entgegen, denn eine bloße Aneinanderreihung unständiger Beschäftigungen bei demselben 
Arbeitgeber begründet noch kein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis (vgl BSGE 16, 158, 163 = 
SozR Nr 1 zu § 441 RVO mwN; BSG SozR 2200 § 441 Nr 2). Letzteres erfordert vielmehr eine - hier 
nicht vorliegende - ununterbrochen anhaltende Verfügungsmacht des Arbeitgebers über die 
Arbeitskraft des Betroffenen ..... 
 
38  
Nach der Rechtsprechung des BSG ist für das Vorliegen "unständiger" Beschäftigung neben der in § 
163 Abs 1 S 2 SGB VI ausdrücklich genannten Befristung der einzelnen Beschäftigungen ein 
"berufsmäßiges" Tätigwerden des Betroffenen erforderlich (BSG SozR 3-2400 § 7 Nr 13 S 40; 
grundlegend BSGE 36, 262, 265 = SozR Nr 8 zu § 441 RVO S Aa 12). Voraussetzung ist, dass es 
sich um Personen handelt, deren Hauptberuf zwar die "Lohnarbeit" bildet, die aber ohne festes 
Arbeitsverhältnis bald hier, bald dort, heute mit dieser, morgen mit jener Arbeit beschäftigt sind; 
gerade diese Beschäftigungen müssen zeitlich oder wirtschaftlich den Schwerpunkt der 
Erwerbstätigkeit bilden (so auch zB BSG Urteil vom 28.5.2008 - B 12 KR 13/07 R <Freelancer>, Juris 
RdNr 25 unter Hinweis auf BSGE 36, aaO; im Übrigen schon Allgemeine Begründung zu § 441 RVO 
zum Entwurf der RVO, RT-Drucks Nr 340 vom 12.3.1910 S 93). Ob Letzteres der Fall ist, könnte der 
Senat auf Grundlage der vom LSG festgestellten Tatsachen nicht entscheiden. 
 
39  
Für die Prüfung der "Berufsmäßigkeit" von "unständiger" Beschäftigung muss - ähnlich der Prüfung 
von "Hauptberuflichkeit"in anderen rechtlichen Kontexten - festgestellt werden, ob die auf weniger als 
eine Woche befristeten Beschäftigungen nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und von ihrem 
zeitlichen Aufwand her die übrigen "Erwerbstätigkeiten" zusammen deutlich übersteigen (vgl dazu 
zuletzt BSG SozR 4-2500 § 5 Nr 26 LS 2 und RdNr 16 unter Hinweis auf BSG SozR 3-5420 § 3 Nr 3 
S 17 ff). Entgelte und Zeiten einer "ständigen" Beschäftigung in demselben Beruf (hier also als 
Synchronsprecherin) sind insoweit grundsätzlich nicht mit solchen in kurzzeitig befristeten  
- potenziell unständigen - Beschäftigungen im selben Beruf zusammenzuziehen, sondern den übrigen 
Erwerbstätigkeiten zuzurechnen. Bezugszeitraum ist dabei stets der jeweilige Kalendermonat (vgl § 
163 Abs 1 SGB VI, § 232 SGB V). Nur wenn die auf weniger als eine Woche befristeten 
Beschäftigungen (gleich in welchem Beruf) die Erwerbstätigkeit im jeweiligen Monat prägen, ist 
nämlich die Anwendung der Regelungen über unständige Beschäftigung gerechtfertigt. 
 
41 
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass es für den Ausgang des Rechtsstreits darauf 
ankommen wird  
1. wie hoch die von der Klägerin erzielten Einnahmen in den streitigen Monaten waren, 
2. wie sich diese auf Beschäftigungen mit einer Befristung von unter einer Woche einerseits und auf 
Beschäftigungen von mindestens einer Woche Dauer (ggf zzgl selbstständiger Tätigkeiten) 
andererseits verteilten und  
3. wie sich die Arbeitszeitanteile insoweit jeweils verteilten. 
 
42  
Da insoweit Feststellungen des LSG fehlen und es die Einsätze der Klägerin als Synchronsprecherin zu 
denen aus sonstiger Tätigkeit nach anderen Grundsätzen als den oben dargelegten in Beziehung 
gesetzt hat, wären die maßgebenden Feststellungen nach Zurückverweisung der Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an das LSG nachzuholen. In welcher Weise konkret die - regelmäßig 
prognostisch und nicht retrospektiv vorzunehmenden (vgl zB BSG SozR 4-2600 § 5 Nr 6 RdNr 16 ff 
mwN) - Ermittlungen zur "Berufsmäßigkeit" praktisch durchzuführen sind, bedarf im Rahmen des 
Anfragebeschlusses keiner näheren Darlegung. ..... 
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